
 

Zweite Ordnung zur Änderung der  
Ordnung für die Prüfung im Magisterstudiengang Evangelischer Theologie 

(Magister/Magistra Theologiae) 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz  

 

vom 05. Oktober 2015 

(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 

Nr. 11/2015, S. 666) 

 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes in der 

Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 

Juli 2014 (GVBl. S.125), BS 223-41, hat der Fakultätsrat der Evangelisch-Theologischen 

Fakultät am 17. Juni 2015 die folgende Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Prüfung 

im Magisterstudiengang Evangelischer Theologie (Magister/Magistra Theologiae) an der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz beschlossen. Diese Ordnung hat der Präsident der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit Schreiben vom 22. September 2015, Az.: 

03/02/01/02/01/035 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

 

 

 

Artikel 1 

 
§ 1 Abs. 2 der Ordnung für die Prüfung im Magisterstudiengang Evangelische Theologie 

(Magister/Magistra Theologiae) an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 

13. Dezember 2012 (StAnz. S. 170) zuletzt geändert mit Ordnung vom 23. Juli 2014 

(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Nr. 10 /2014, S. 387) 

erhält folgende Fassung:  

 

 „(2) Der Studiengang der Evangelischen Theologie ist ein wissenschaftlicher 

Studiengang, der zu einem berufsqualifizierenden, akademischen Abschluss führt. 

Die Magisterprüfung entspricht in ihren Anforderungen der von der Gliedkirche der 

Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) und den Evangelisch-Theologischen 

Fakultäten erarbeiteten Rahmenordnung für den Studiengang Evangelische 

Theologie (Pfarramt/ Diplom/ Magister) vom 26./ 27. März 2009 (ABl. EKD 2009 S. 

113) und somit auch der Ersten Theologischen Prüfung bei einer Kirche. Bei 

Studierenden, die eine Aufnahme in den kirchlichen Vorbereitungsdienst verfolgen, 

kann diese Prüfung auf Verlangen auch von der jeweiligen Landeskirche 

abgenommen werden.“ 

 

Artikel 2 

 

Diese Änderung für die Ordnung für die Prüfung im Magisterstudiengang Evangelische 

Theologie (Magister/Magistra Theologiae) an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz tritt 

am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-

Universität in Kraft. 

 

 



 

 

Mainz, den 05. Oktober 2015 

 

 

 

Der Fakultätsdekan 

der Evangelisch-Theologischen Fakultät 

Univ.-Prof. Dr. Sebastian Grätz 


